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Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 

Betreff 
Hochzonen der Haltestelle Boltensternstraße 
hier: Beschluss der Bezirksvertretung Nippes vom 10.05.2012 

Beschlussorgan 
Verkehrsausschuss 

Gremium Datum 

 

Beschluss: 
Die Stadtbahnhaltestelle Boltensternstraße (als neue, zusätzliche Haltestelle für die Linie 13 am Nieh-
ler Gürtel) wird zum jetzigen Zeitpunkt in ihrer Prioritätenstufe nicht nach oben gesetzt und mit den 
Planungen muss nicht bereits im Jahre 2013 begonnen werden. 
 
Alternative: 
Die Stadtbahnhaltestelle Boltensternstraße (als zusätzliche Haltestelle für die Linie 13 am Niehler 
Gürtel) wird in ihrer Prioritätenstufe nach oben gesetzt und mit den Planungen ist bereits im Jahre 
2013 zu beginnen. 
 
Gleichzeitig wird die Verwaltung beauftragt, die notwendigen Finanzmittel in Höhe von ca. 6.100.000,- 
Euro zum Haushalt 2013 anzumelden. 
 

Verkehrsausschuss 04.09.2012 
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja        0 % 

 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme        € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.         € 

c) bilanzielle Abschreibungen         € 

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 

b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

Beginn, Dauer        

 
 

Begründung: 
Die Bezirksvertretung (BV) Nippes hat am 10.05.2012 den gemeinsamen Antrag der Fraktionen SPD 
und Grüne (AN/0595/2012) beschlossen. Dementsprechend „wird der Rat gebeten, die KVB-
Haltestelle (Linie 13) Boltensternstraße / Gürtel hochzuzonen, sodass mit den Planungen im Jahre 
2013 begonnen werden kann“. 
 
Hintergrund: 
Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 19.12.2002 die „Prioritätenliste zum weiteren Bau von 
ÖPNV Maßnahmen in der Region Köln“, die auf einem Vorschlag der Stadt Köln und der KVB basier-
te, zugestimmt. In dieser Liste befindet sich die Maßnahme „Neubau der Haltestelle Boltensternstraße 
/ Gürtel“ in Prioritätsstufe III. 
 
Die BV Nippes begründet ihren aktuellen Antrag auf „Hochzonen“ der Haltestelle Boltensternstraße / 
Gürtel damit, dass sich seit 2002 an der Niehler Straße, aber auch in Riehl, viel getan hat, es hier 
zudem die Sozial - Betriebe - Köln gemeinnützige GmbH (SBK) gibt und auch im Bürgerhaushalt o-
ben genannte Haltestelle gefordert wurde. Daher sei es geboten, mit den Planungen im kommenden 
Jahr zu beginnen. Aufgrund der Haushaltslage der Stadt beschränket sich die BV wegen der verkehr-
lichen Beziehungen und wegen der Nähe zur SBK darauf den Rat lediglich zu bitten, die KVB - Stadt-
bahnhaltestelle Boltensternstraße / Gürtel (Linie 13) hochzuzonen und die Verwaltung mit der Pla-
nung im Jahre 2013 beginnen zu lassen. 
 
Sachlage aus Sicht der Verwaltung: 
Die vom Rat am 19.12.2002 beschlossene Prioritätenliste besitzt immer noch ihre Gültigkeit und wur-
de mit der vom Verkehrsausschuss am 27.09.2011 beschlossenen Prioritätenliste lediglich in Teilen 
aktualisiert.  
 
Diese Prioritätenliste vom 27.09.2011 veranschaulicht deutlich, dass Bahnsteiganhebungen und Auf-
zugsnachrüstungen aktuell höchste Priorität besitzen, damit sukzessive eine barrierefreie Nutzung 
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der bestehenden Haltestellen hergestellt werden kann. Insofern sind die Maßnahmen der aktuellen 
Liste von der Verwaltung abzuarbeiten, bevor über die Umsetzung weiterer Maßnahmen, wie z. B. die 
Herstellung einer neuen KVB - Haltestelle Boltensternstraße / Gürtel der Linie 13 nachgedacht wer-
den kann. 
 
Bereits 2002 wurde das Projekt „Neubau der Haltestelle Boltensternstraße / Gürtel“ in die Priorität III 
eingestuft, da dies angesichts der damals schon vorgegebenen finanziellen Zwänge vertretbar er-
schien. 
 
Legt man die ermittelten Gesamtkosten aus dem Jahre 2002 zu Grunde und aktualisiert diese mithilfe 
des Baupreisindex für 2012, so belaufen sich die Herstellungskosten aktuell auf ca. 6.100.000,- Euro. 
 
Aufgrund der angespannten Haushaltslage der Stadt Köln und in Anbetracht der aktuell beschlosse-
nen „Prioritäten bei Aufzugsnachrüstungen und Bahnsteiganhebungen im Kölner Stadtbahnnetz“ vom 
27.09.2011 erscheint eine andere Eingruppierung für die Haltestelle Boltensternstraße - als derzeit 
vorhanden – aus Sicht der Verwaltung nicht vertretbar. 
 
Die Verwaltung beabsichtigt jedoch, die Einstufung des Projektes d. h. dessen Priorität im Zuge der 
Erstellung bzw. Fortschreibung des Nahverkehrsplans zu überprüfen. 
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